
Zirkuläres Bauen
Rechtliche Rahmenbedingungen, Umsetzungsmöglichkeiten 
für Bauherren und Förderschwerpunkte des Umweltministeriums 
Baden-Württemberg 

Die großen Themen unserer Zeit – Klimaschutz, Ressourcenschonung 
und Energieeffizienz – werden auch in der Bau- und Wohnungswirt-
schaft mit zunehmender Dringlichkeit aufgeworfen. Nur wenige Produk-
te verursachen einen größeren Klimabeitrag als Bauprodukte, allein die 
Zementproduktion trägt in Baden-Württemberg mit CO2-Emissionen in 
Höhe von jährlich 3,6 Mio. t maßgeblich zur Erderwärmung bei. Der Dis-
kurs hat sich dabei in den vergangenen Jahren richtigerweise auf eine 
ganzheitliche Betrachtung des Gebäude-Lebenszyklus ausgeweitet. 
Während mit den ersten Wärmeschutz- und Energiesparverordnungen 
beim Neubau zunächst aus energiepolitischen und später aus klimapo-
litischen Gründen überwiegend die Gebäudeenergieeffizienz im Fokus 
stand, berücksichtigen moderne Nachhaltigkeitsbewertungen auch die 
grauen Emissionen bei der Gebäudeerrichtung. Diese können neben 
einer nachhaltigen Baustoffauswahl durch eine konsequente Kreislauf-
wirtschaft im Bausektor deutlich reduziert werden. 
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Kreislaufwirtschaft

Ein Blick auf den Energie- und Ressourcen-
verbrauch des Gebäudesektors bestätigt die 
Notwendigkeit dieser Entwicklung: In 
Deutschland werden 75 % der abgebauten 
nicht nachwachsenden Rohstoffe, über 
60 % der Abfallmassen und 40 % der THG-
Emissionen1 durch den Gebäudesektor ver-
ursacht und beim Neubau entstehen mehr 
als die Hälfte der gesamten Lebenszyklus- 
emissionen bereits mit der Errichtung des 
Bauwerks.2 Durch das Gebäudeenergiege-
setz und umfangreiche Fördermöglichkeiten 
konnte die Energieeffizienz von Neubauten 
seit 1980 um rund 80 % reduziert werden.3 
Die Reduzierung der grauen Emissionen und 
des Ressourcenverbrauchs standen hinge-
gen lange nicht im Fokus und es konnten 
lediglich geringe Fortschritte erreicht wer-
den. Nicht zu Unrecht wird daher in der 
Fachpresse von unzureichenden Schwer-
punkten bei der ökologischen Weiterent-
wicklung der Bauwirtschaft in der Vergan-
genheit gesprochen. 

Das Umweltministerium Baden-Württem-
berg hat die wachsende Bedeutung des zir-
kulären Bauens und dessen Potenzial für den 
Klima- und Ressourcenschutz erkannt und 
möchte den Ressourcenverbrauch in der 
Bauwirtschaft deutlich reduzieren. Damit 
soll ein Übergang in eine echte Kreislaufwirt-
schaft auch und gerade im Baubereich ge-
staltet werden. Das zirkuläre Bauen nutzt 

dabei im Kern die Ansätze der Kreislaufwirt-
schaft und beschreibt das Prinzip, bestehen-
de Gebäude weitestgehend zu erhalten und 
aufzuwerten sowie unverzichtbare Material-
ströme aus Um- und Rückbauten zur Rück-
gewinnung von Sekundärrohstoffen zu nut-
zen. Umnutzung soll so an die Stelle von 
Abbruch und Neubau treten, Wiederver-
wendung von Bauprodukten oder zumin-
dest Sekundärrohstoffgewinnung an die 
Stelle der Deponierung. 
 
Auch auf Bundesebene setzt sich das Um-
weltministerium für diese Ziele ein und hat 
auf der 99. Umweltministerkonferenz am 
25. November 2022 in Goslar einen umfang-
reichen Beschluss zum zirkulären Bauen ini-
tiiert. Dieser stellt notwendige Maßnahmen 
im Zusammenhang mit der Wiederverwend-
barkeit und Recyclingfähigkeit von Baupro-
dukten sowie einer einschlägigen Weiterent-
wicklung der Normung für Bauprodukte 
fest. Auch die Potenziale von wiederver-
wendbaren Baustoffen und Recycling-Bau-
stoffen über den Bereich der mineralischen 
Baustoffe hinaus, sollen umfassend erhoben 
und nutzbar gemacht werden. Ebenfalls sol-
len der Ansatz des zirkulären Bauens bei der 
Ökobilanzierung von Gebäuden und im be-
stehenden „Bewertungssystem Nachhalti-
ges Bauen“ stärker berücksichtigt sowie re-
gulatorische Schnittstellen zwischen dem 
Kreislaufwirtschaftsrecht und Bauproduk-
tenrecht vor dem Hintergrund einer best-
möglichen Ressourcenschonung geprüft 
und bereinigt werden. 

RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN
Die erforderliche Anpassung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen und technischen Re-
gelwerke ist allerdings äußerst komplex. Das 
Bau- und Produktrecht ist auf eine lineare 
Wirtschaft mit der Herstellung neuer Baupro-
dukte und Gebäude sowie auf die Gefahren-
abwehr ausgerichtet. Für die vor dem Hinter-
grund der Abfallvermeidung erstrebenswer-
te Wiederverwendung von Bauprodukten 
sowie die Vorbereitung zur Wiederverwen-
dung von als Abfall anfallenden Bauproduk-
ten fehlen dagegen fast gänzlich normierte 
technische und rechtliche Grundlagen. 

Die Anwendung innovativer Bauprodukte 
und Bauarten wird derzeit insbesondere im 
Rahmen der Zustimmung im Einzelfall bzw. 
der vorhabenbezogenen Bauartgenehmi-
gung auf Basis der Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg ermöglicht. Dies er-

folgt lange bevor diese den Prozess der Nor-
mung durchlaufen bzw. die technischen 
Spezifikationen den Status einer allgemeinen 
anerkannten Regel der Technik erlangen. In 
der Praxis stößt dieses Verfahren aufgrund 
des vergleichsweise langen und aufwendi-
gen Prozesses allerdings oftmals auf Vorbe-
halte. 

Verbesserungen sind im Rahmen einer No-
velle zur EU-Bauproduktenverordnung ge-
plant.4 Im aktuellen Vorschlag der EU-Kom-
mission werden erstmalig gebrauchte Pro-
dukte sowie die Weiter- und Wieder-  
verwendung mit Bezug auf das Abfallrecht 
definiert. Eine Harmonisierung zwischen 
Produkt- und Abfallrecht bleibt dennoch er-
forderlich. Auf der Abfallseite sind die recht-
lichen und technischen Grundlagen für die 
stoffliche Verwertung von Bauprodukten 
und Baustoffen grundsätzlich vorhanden 
und werden stetig weiterentwickelt. Bei-
spielsweise legt die ab August 2023 gültige 
Ersatzbaustoffverordnung erstmals bundes-
einheitliche und rechtsverbindliche Anforde-
rungen an die Herstellung und den Einbau 
mineralischer Ersatzbaustoffe im Tiefbau 
fest. Weitere Regelungen müssen jedoch für 
nichtmineralische Bauabfälle und den Hoch-
bau zeitnah entwickelt werden. 

Neben den rechtlichen Möglichkeiten für die 
Wiederverwendung von Bauprodukten und 
die stoffliche Verwertung von Bau- und Ab-
bruchabfällen sollte die Kreislauffähigkeit 
von Gebäuden noch besser in den freiwilli-
gen Bewertungsinstrumenten des nachhalti-
gen Bauens verankert werden, insbesondere 
durch eine ganzheitliche Ökobilanzierung 
für Bauprodukte und Bauwerke auf Basis der 
Normen DIN EN 15804 und DIN EN 15978. 
Diese Regelwerke sollten um konkrete Wie-
derverwendungs- und Recyclingszenarien in 
Modul D der Lebenszyklusphase ergänzt 
werden. Dann könnten die positiven Effekte 
von wiederverwendeten oder recycelten 
Bauprodukten und Baustoffen auch positiv 
in der Ökobilanz von Gebäuden berücksich-
tigt werden. Die zusätzliche Berücksichti-
gung potenzieller CO

2
-Einsparungen durch 

Recycling oder Weiterverwendung führt 
zwar zu einer höheren Komplexität, da zu-
sätzlich verschiedene Szenarien in vor- und 
nachgelagerten Phasen des Lebenszyklus 
bewertet werden müssen. Gleichwohl könn-
ten darauf aufbauend die Förderprogramme 
auf Bundes- und Landesebene eine kreis-
laufgerechte Bauweise direkt honorieren 
und stimulieren. 

JOHANNES 
PREISS

Referent für Baustoffrecycling und 
zirkuläres Bauen im Ministerium für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg
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Indirekt setzt die Förderlandschaft teilweise 
schon heute positive Anreize für das zirkulä-
re Bauen. So ist eine Fördervoraussetzung 
für das Förderprogramm „Wohnungsbau 
BW“ die Durchführung einer Nachhaltig-
keitszertifizierung nach der Eingangsstufe 
eines für den Wohnungsbau anerkannten 
Systems wie DGNB, LEED oder BREEAM.5 

Auf europäischer Ebene werden im Rahmen 
der EU-Taxonomie neue Anforderungen an 
den Bau- und Immobiliensektor gestellt. Sol-
len Gebäude zukünftig unter dem Umwelt-
ziel „Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft“ 
am Finanzmarkt als nachhaltig deklariert 
werden, müssen die eingesetzten Baumate-
rialien zu mindestens 15 % wiederverwen-
det, zu 15 % recycelt und zu 20 % entweder 
nachwachsend, wiederverwendet oder recy-
celt sein.6 

Zusätzlich müssen 70 % der auf der Baustel-
le anfallenden nicht gefährlichen Bau- und 
Abbruchabfälle für die Wiederverwendung, 
das Recycling und eine sonstige stoffliche 
Verwertung vorbereitet werden.7 Eine aktu-
elle europäische Studie hat in diesem Zusam-
menhang die potenzielle Taxonomiekonfor-
mität von 38 Gebäuden untersucht und kam 
zu dem Ergebnis, dass keines der Gebäude 
die geplanten Anforderungen erfüllt. Die 
Vorgaben der EU-Taxonomie sind demnach 
sehr ambitioniert und in der Praxis besteht 
erhebliches Nachholpotenzial bei der Umset-
zung, Dokumentation und Bewertung des 
zirkulären Bauens.8 

Zusammenfassend lässt sich die aktuelle 
rechtliche Situation so beschreiben, dass vie-
le Aspekte des zirkulären Bauens schon heu-
te auf freiwilliger Basis umgesetzt werden 
können. Konkrete gesetzliche Verpflichtun-
gen sind dagegen eher die Ausnahme. Für 
eine Ausweitung der direkten Wiederver-
wendung von Bauprodukten und des Einsat-
zes innovativer Bauprodukte und Bauarten 
fehlen größtenteils die dafür notwendigen 
praxistauglichen gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen und technischen Regelwerke. 

ZIRKULÄRES BAUEN
Institutionelle Bauherren und Immobilienver-
walter können im Rahmen ihrer Aktivitäten 
also schon jetzt einen wertvollen Beitrag zur 
Stärkung der Kreislaufwirtschaft im Bausek-
tor leisten und über Nachhaltigkeitszertifizie-
rungen teilweise auch messen. Im Sinne des 
zirkulären Bauens sollten sie nach Möglichkeit 

1. den Erhalt und die Aufwertung des Ge- 
 bäudebestands prüfen, um eine mög- 
 lichst lange Nutzungsdauer zu ermöglichen, 

2. die vorhandenen Materialströme und 
 Wertstoffe durch den Einsatz von Recycling- 
 materialien und wiederverwendeten Bau- 
 produkten intensiv nutzen und 

3. eine kreislaufgerechte Planung und Bau- 
 ausführung durchführen, um die langfris- 
 tigen Voraussetzungen für geschlossene 
 Materialkreisläufe und eine dauerhafte 
 Nutzung von Bauprodukten und Wert- 
 stoffen zu schaffen. Wichtig sind hierfür 
 insbesondere flexible Raumkonzepte,  
 eine gute stoffliche Trennbarkeit der Bau- 
 stoffe und Bauprodukte sowie eine trans- 
 parente Dokumentation der eingesetzten  
 Materialien und deren Rückbaupotenzial. 

Neben dem legislativen Engagement fördert 
das Umweltministerium die Kreislaufwirt-
schaft im Gebäudesektor auch laufend mit 
konkreten Forschungs- und Pilotprojekten, 
Förderprogrammen und Dialogplattformen. 
So haben mehrere Studien im Auftrag des 
Umweltministeriums die hohen ökologi-
schen Potenziale der Kreislaufwirtschaft im 
Bausektor aufgezeigt. Beispielsweise kön-
nen durch die direkte Wiederverwendung 
von mineralischen Dämmstoffen bis zu 7 

Tonnen CO
2
-Äquivalente beim Bau eines Ein-

familienhauses eingespart werden. Bei syn-
thetischen EPS-Dämmstoffen besteht darü-
ber hinaus auch mit der stofflichen Verwer-
tung erhebliches Einsparpotenzial gegenüber 
der sonst üblichen Entsorgung in Müllver-
brennungsanlagen oder der Verbrennung in 
Zementwerken.
 
Eine weitere Studie im Auftrag des Ministe-
riums für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft aus 2021 hat für die Nutzung von 
ressourcenschonendem Beton (R-Beton) mit 
recycelter Gesteinskörnung gegenüber Be-
ton mit Primärgesteinskörnung ein CO

2
-

Emissionseinsparpotential von derzeit rund 
2 % nachgewiesen. Hintergrund dieser zu-
nächst relativ geringen prozentualen Einspa-
rung sind aktuell erforderliche zusätzliche 
Materialtransporte, da Recyclingmaterial für 
Beton noch nicht flächendeckend zur Verfü-
gung steht. Höhere CO

2
-Einsparungen sind 

durch eine ortsnahe Herstellung möglich. 
Durch die hohen absoluten Gesamtemissio-
nen der Beton- und Zementindustrie – 5 % 
der Treibhausgase in BW werden allein durch 
die Zementindustrie verursacht – würde der 
flächendeckende Einsatz von R-Beton den-
noch zu nennenswerten CO

2
-Einsparungen 

führen. Durch eine zusätzliche CO
2
-Beauf-

schlagung der recycelten Gesteinskörnung 
kann das Einsparpotential sogar auf bis zu 
12 % im Vergleich zu herkömmlichem Beton 
ausgebaut werden. Auch hierzu fördert das 
Umweltministerium ein Pilotvorhaben, mit 
dem die Einsatzfähigkeit der CO

2
-Beauf-

schlagung recyclierter Gesteinskörnung 
nachgewiesen werden soll. 

Höhere CO2-Einsparung 
sind durch eine ortsnahe
Herstellung möglich.
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1 https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/bbsr-online/2020/bbsr-online-17- 
 2020-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=3 
2  https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/fb_die_ 
 nutzung_natuerli-cher_ressourcen_2022_0.pdf 
3  https://www.irbnet.de/daten/rswb/18089015989.pdf
4  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/QANDA_22_2121
5 https://mlw.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlw/intern/Dateien/03_Bauen- 
 Wohnen/Wohnungs-bau/Wohnraumf%C3%B6rderung/VwV-Wohnungsbau_BW_2022.pdf 
6  Circular Economy Taxonomy Study (u. a. DGNB) 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN 
8  Circular Economy Taxonomy Study (u. a. DGNB) 
9  https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/abfall-und-kreislaufwirtschaft/zirkulaeres_bauen 
10  https://ig-lebenszyklus.at/wp-content/uploads/2020/10/Leitfaden_Kreislaufwirtschaft_final.pdf 

Wichtig für den Klimaschutz ist in diesem 
Zusammenhang auch die aktuelle Weiter-
entwicklung der DIN 1045-2, die zukünftig 
voraussichtlich auch die Verwendung von 
Brechsanden für die Herstellung von R-Be-
ton zulassen wird. Hierdurch entstehen für 
die Recyclingwirtschaft Kostenvorteile, da 
Brechsande aus dem Betonrecycling dann 
nicht mehr deponiert werden müssen. In der 
Folge kann R-Beton günstiger am Markt an-
geboten werden. 

Bislang ist die Verfügbarkeit von R-Beton in 
Baden-Württemberg jedoch noch unzurei-
chend und bedarf der Unterstützung, um 
ein flächendeckendes Angebot zu ermögli-
chen. Die Landesregierung hat daher be-
schlossen, ein Förderprogramm für R-Beton 
auf den Weg zu bringen. Ziel des Förderpro-
gramms ist es, die flächendeckende Verfüg-
barkeit von R-Beton in Baden-Württemberg 
zu unterstützen und den wirtschaftlichen 
Einsatz von R-Beton sicherzustellen. Einzel-
heiten zur geplanten Förderung werden in 
Kürze bekanntgegeben. 

GEBÄUDE ALS ROHSTOFFDEPOT
Um das zirkuläre Bauen in Baden-Württem-
berg noch weiter voranzubringen, wurde 
2022 das bei der Landesanstalt für Umwelt 
Baden-Württemberg (LUBW) angesiedelte 
Innovationszentrum Zirkuläres Bauen (InZi-
Bau)9 gegründet. Dieses soll als übergeord-
nete Informations- und Vernetzungsplatt-
form für das Land zu allen Aspekten des 
zirkulären Bauens informieren und beraten. 
Hierzu werden regelmäßig auch Fachveran-
staltungen ausgerichtet und Pilotprojekte 
initiiert. 

Mit seiner Expertise ist das Innovationszent-
rum Zirkuläres Bauen auch an dem durch 
Ministerpräsident Kretschmann initiierten 
Strategiedialog „Bezahlbares Wohnen und 
innovatives Bauen“ (SDB) beteiligt, der in 
enger Zusammenarbeit von Verwaltung, 
Wirtschaft, Forschung und Verbänden inno-

Kreislaufwirtschaft

Unsere heutige Infra-
struktur wird zum 
Steinbruch für künftige 
Generationen.

vative Lösungsansätze für komplexe Frage-
stellungen der Wohn- und Baubranche be-
arbeiten soll. Im Rahmen des Strategiedialo-
ges werden in Arbeitsgruppen mit praxis- 
erfahrenen Akteuren der Bau- und Woh-
nungswirtschaft auch das Recycling und die 
Wiederverwendung im Bausektor adressiert 
und in Pilotprojekten vorangetrieben. Mit 
dem Aufbau von regionalen Sekundärroh-
stoffzentren soll beispielsweise die flächen-
deckende Verfügbarkeit von Sekundärroh-
stoffen verbessert werden. 

Die vorgestellten Einzelprojekte und Maß-
nahmen des Landes tragen schon heute 
dazu bei, die Kreislaufwirtschaft im Gebäu-
desektor weiter voranzubringen. Darüber 
hinaus ist insbesondere auch die Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft aufgerufen, als 
Bauherrin für ihre Projekte eine kreislaufge-
rechte Planung und Bauausführung einzu-

fordern und in ein Gesamtkonzept für die 
nachhaltige Errichtung und den Betrieb von 
Gebäuden einzugliedern. Gebäude werden 
so zum Rohstoffdepot, unsere heutige Infra-
struktur wird zum Steinbruch für künftige 
Generationen. 

Das zukünftige Verwertungspotenzial hoch-
wertiger Rohstoffe wird sich gegenüber kon-
ventionell konstruierten Gebäuden, deren 
Entsorgung am Ende der Nutzungsphase 
meist sogar noch Geld kostet, nicht nur als 
ökologisch vorteilhaft, sondern auch als kos-
tensenkend darstellen und potenzielle Mehr-
kosten der kreislauforientierten Gebäudeer-
richtung aufwiegen.10 Auch vor diesem Hin-
tergrund erscheinen die Potenziale des 
zirkulären Bauens insbesondere für die ge-
meinwohlorientierten Wohnungsunterneh-
men mit ihrem langfristigen Planungshori-
zont als besonders attraktiv. 
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